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Das Zusammenspiel von Wahlrecht, Frauenquoten und Wahl-
verhalten in Deutschland 

Lars Holtkamp1/Elke Wiechmann2 

Die politische Frauenrepräsentanz stagniert in Deutschland seit Ende der 1990er 
Jahre auf allen politischen Ebenen auf einem nahezu konstanten Niveau von ca. 
einem Drittel, wenn man für die Kommunen nur die Großstädte berücksichtigt, 
während die Kommunalparlamente in Kleinstädten noch deutlich darunter liegen. 
Das Wahlrecht gilt in der internationalen Reformdiskussion neben den Quoten-
regelungen als zentraler Hebel zur Steigerung der politischen Frauenrepräsen-
tanz. „The electoral system is the strongest contributor to women’s representa-
tion“ (Studlar/McAllister 2002, 247). Je nach Wahlrecht unterscheiden sich auch 
die Nominierungsprozesse der Parteien. Als entscheidendes Hemmnis für eine 
ausgewogene parlamentarische Frauenrepräsentanz stehen in Deutschland insbe-
sondere die Direktkandidaturen in der Kritik, die vor allem von den Parteien CDU 
und SPD mit den größten Wahlchancen überwiegend an Männer vergeben wer-
den. Unter anderem deswegen stehen die Wahlsysteme in der Kritik und gele-
gentlich auf dem Prüfstand, wie zuletzt die Wahlrechtsreform für den Deutschen 
Bundestag im Frühjahr 2023 gezeigt hat. Nur ca. ein Viertel der Frauen sind bei 
der Bundestagswahl 2021 über Direktmandate eingezogen. Die jetzt verabschie-
dete Wahlrechtsreform mit der Abschaffung von Ausgleichs- und Überhangman-
daten, die über die Listen einziehen, könnte das Gewicht der listenpriorisierten 
Wahlkreismandate bei den nächsten Bundestagswahlen anteilig noch vergrö-
ßern, was zu einer Senkung des Frauenanteils führen könnte (ZWD Politikmaga-
zin 16.01.2023). 

Deutlich wurde in der Wahlrechtsdiskussion aber auch, dass es keine Regierungs-
mehrheit für ein Paritätsgesetz gibt. Trotz Stärkung der Verhältniswahl im neuen 
Wahlrecht werden die einer Partei nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen-
den Mandate vorranging an die nach wie vor kandidierenden „Wahlkreisbesten“ 
vergeben, deren Stimmenergebnisse die Listenreihenfolge determinieren. Von ei-
nem solchen Verständnis der letzten Wahlrechtsreform geht auch Laskowski 
(2023, 2f.) aus. 
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Darüber hinaus zeigte sich in der Wahlrechtskommission, dass die Verfassungs-
konformität von Paritätsgesetzen im juristischen und politischen Raum sehr um-
stritten ist. Die Mehrheit der juristischen Expert_innen in den Anhörungen plä-
dierte gegen eine Einführung von Paritätsgesetzen, weil sie einige Wahlrechts-
grundsätze des Grundgesetzes verletzen würde. Mit Rückgriff auf das Grundge-
setz stehen im politischen und juristischen Diskurs um ein Paritätsgesetz drei 
Verfassungsnormen im Widerstreit: Art. 3 Abs. 2 GG: „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt“. Art. 21 GG betrifft die Parteienfreiheit und Art. 38 GG die 
Grundsätze der Freiheit und Gleichheit der Wahl; die beiden Letzteren werden in 
den politischen und juristischen Einschätzungen in erster Linie herangezogen, um 
das Paritätsgesetz als nicht verfassungsgemäß zu bewerten, wenngleich das Bun-
desverfassungsgericht die drei Grundgesetzartikel als gleichrangig einstuft. 

Im Abschlussbericht der Kommission (Deutscher Bundestag 2023) wird deutlich, 
dass die politischen Fronten in der Koalition zwischen SPD und Grüne als Pari-
tätsbefürworterinnen und der FDP als Quotengegnerin verlaufen, worin wohl der 
entscheidende Grund liegt, dass der schließlich im Bundestag verabschiedete Re-
gierungsentwurf für das neue Wahlrecht eine Paritätslösung gänzlich ausspart. 
Die aufgrund der Fragmentierung des Parteiensystems notwendigen lagerüber-
greifenden Koalitionen in Bund und Ländern sowie die tendenziell eher ableh-
nende Haltung der Verfassungsgerichte als Vetospieler sind bisher erhebliche 
Hürden für die Paritätsgesetzgebung. Sicherlich sind diese Urteile „keineswegs in 
Stein gemeißelt“ (Decker 2022, 240), wie auch die drei Gegenstimmen der Ver-
fassungsrichter_innen in Thüringen zeigen, aber es wird Zeit brauchen, den ju-
ristischen Diskurs zu verändern. Insofern wurde aus politikwissenschaftlicher 
Sicht nachvollziehbar argumentiert, dass es zunächst aussichtsreicher erscheint, 
bei der personalisierten Verhältniswahl anzusetzen und die Direktmandate durch 
komplette Listenwahlen mit Kumulieren und Panaschieren grundgesetzkonform 
zu ersetzen (Rudolph et al. 2022) bzw. zumindest die Einerwahlkreise für die Di-
rektmandate aufzuheben (Decker 2022, 242).  

Die Stadtstaaten Bremen und Hamburg zeigen, dass eine Reform des personali-
sierten Verhältniswahlrechts nach den Wahlrechtsgrundsätzen des Grundgeset-
zes möglich ist. Hier wurde für die Landtagswahlen bereits in den 2010er Jahren 
die Einführung von Kumulieren und Panaschieren realisiert, so wie es die meisten 
Kommunalwahlgesetze vorsehen. 

Auf diese Weise könnte die Frauenrepräsentanz in Bund und Ländern auch ohne 
Paritätsgesetz erhöht werden. Schließlich könnten auf diese Weise bessere 
Grundlagen gelegt werden, damit später einzuführende Paritätsgesetze tatsäch-
lich wirken (Holtkamp/Wiechmann 2023). Denn bei den bislang kurzlebigen Pa-
ritätsgesetzen auf Landesebene in Thüringen und Brandenburg zeigte sich, dass 
die Wirkungen allein auf die Listenplätze begrenzt ist. Strecker (2019) weist in 
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einer Simulation nach, dass die SPD unverändert bei einem Männeranteil von 
72% bleiben würde, was mit den überwiegend gewonnenen Direktmandaten zu 
tun hat (Holtkamp/Wiechmann 2023, 28). Auch die Landesliste der CSU bei der 
letzten Bundestagswahl 2021 belegt, dass die quotierte Liste keine gestiegene 
Frauenrepräsentanz bewirkt, da alle Abgeordneten der CSU über Direktmandate 
in den Bundestag einzogen, womit die Liste obsolet war. Da auch das zuletzt be-
schlossene Wahlrecht den von den Parteien zu nominierenden Wahlkreiskandi-
daturen Priorität bei der Zuteilung der Listenmandate einräumt, ändert sich an 
diesem Befund nichts. Daraus folgt, dass sich eine Paritätsgesetzgebung auf Di-
rektmandate bzw. Wahlkreiskandidaturen und auf Listen beziehen muss, um eine 
stärkere Wirkung zu entfalten (Ahrens/Lang 2023, 106). Die naheliegendste Lö-
sung wäre, die Direktmandate bzw. Wahlkreiskandidaturen gänzlich abzuschaf-
fen und die Abgeordneten nur noch über Listen in Form der Verhältniswahl zu 
rekrutieren. Allerdings plädieren wir nicht für ein Verhältniswahlrecht mit starren 
Listen (vgl. Bieber 2021), weil diese, wie wir noch zeigen werden, von der Wäh-
lerschaft grundlegend abgelehnt werden.  

Da eine Paritätsgesetzgebung nach den gegenwärtigen politischen und juristi-
schen Auseinandersetzungen und Einschätzungen aktuell nicht in Sicht ist, schla-
gen wir auf der Grundlage vor allem kommunaler Erfahrungen vor, die Verhält-
niswahl mit offenen Listen (Kumulieren und Panaschieren) auf Bundes- und Län-
derebene zu etablieren (Holtkamp/Wiechmann 2023), womit allerdings auch das 
personelle Wahlverhalten der Bürger_innen ins Spiel kommt. Hierzu liegen be-
reits Erfahrungen aus den Landesparlamenten der Stadtstaaten Hamburg und 
Bremen vor, die aktuell die meisten Frauen in ihren Parlamenten haben. 

Zu Kumulieren und Panaschieren liegen bereits viele Studien vor, die aber auch 
zu widersprüchlichen Aussagen kommen. So wird in der Frauenforschung nach 
wie vor von „der Hartnäckigkeit patriarchaler Einstellungen“ der Wählerschaft 
ausgegangen (Hoecker 1998, 396; Hoecker 2008), weshalb der Wählerschaft 
kein stärkerer Einfluss auf die Zusammensetzung der Listen gegeben werden soll, 
weil sie Frauen nach unten wählen würde (Bieber/Wingerter 2020, 18). Unter-
schätzt werden dabei allerdings die Rekrutierungsmuster der Parteien. Dagegen 
kommen an den Rational-Choice-Institutionalismus angelehnte empirische Kom-
munalstudien zu dem Ergebnis, dass die Wählerschaft Frauen nicht negativ dis-
kriminiert und zum Teil sogar eher nach oben wählt (Mechtel 2013). 

In diesem Beitrag wollen wir als erstes das Zusammenspiel von freiwilligen bzw. 
gesetzlichen Quoten mit dem jeweiligen Wahlrecht skizzieren (1). Anschließend 
wird der Forschungstand zu den Auswirkungen von Kumulieren und Panaschie-
ren auf die parlamentarische Frauenrepräsentanz in deutschen Kommunen und 
Stadtstaaten beschrieben (2) und abschließend werden die für die Frauenreprä-
sentanz wohl schwierigsten Bedingungen – gewissermaßen als „Härtetest“ – in 
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den Parlamenten von Kleinstädten empirisch untersucht, sowie das kommunale 
Wahlverhalten beschrieben (3). Hierbei werden auch die gravierenden Unter-
schiede zwischen West- und Ostdeutschland berücksichtigt. 

1. Das Zusammenspiel von Wahlrecht und Quoten 

In den letzten Jahren standen weniger normative Ansätze im Fokus der Politik-
wissenschaft, sondern es ging stärker darum, durch empirisch analytische Theo-
rieansätze die Unterrepräsentanz von Frauen in Parlamenten und politischen Füh-
rungspositionen zu erklären. Um die parlamentarische Frauenrepräsentanz aus 
einer fokussierteren Perspektive empirisch zu untersuchen, eignen sich Erklä-
rungsansätze der international vergleichenden Nominierungsforschung und des 
Rational-Choice-Institutionalismus (Norris 2004), die bis 2010 nur selten auf 
bundesdeutsche Parlamente angewendet wurden (vgl. zu ersten Ansätzen 
Hennl/Kaiser 2008; Geißel 2008; Holtkamp/Schnittke 2010). Mittlerweile ist die-
ser Erklärungsansatz aber Standard bzw. ‚gesichertes Wissen‘ in der deutschen 
Genderforschung, und insbesondere institutionelle Lösungen werden zur Steige-
rung der Frauenrepräsentanz präferiert (Davidson-Schmich/Kürschner 2011; 
Dahlerup 2018, 41ff; Ahrens et al. 2020).  

Aus der Perspektive des Rational-Choice-Institutionalismus lässt sich die Man-
datsverteilung in Parlamenten als Ergebnis eines Marktprozesses begreifen, bei 
dem Wähler_innen eine Auswahl aus dem Kandidatenangebot treffen, das ihnen 
von Parteien bereitgestellt wird. Das Entscheidungshandeln von Wähler_innen, 
Parteien und Kandidat_innen unterliegt dabei jedoch speziellen Institutionen 
(Wahlrecht, Quotierung etc.), die nach Bundesländern und Parteien erheblich 
variieren können. 

Institutionen sind danach eine der wesentlichen Erklärungsvariablen für das Ver-
halten von individuellen und kollektiven Akteur_innen. Sie setzen Anreize für Bür-
ger und Bürgerinnen, sich als Kandidat_innen für eine Wahl zur Verfügung zu 
stellen, beeinflussen die strategische Ausrichtung von Parteien bei der Aufstel-
lung der Listen und prägen das Wahlverhalten in der Bevölkerung. Zentral zur 
Erklärung der Frauenrepräsentanz ist dabei insbesondere das Verhalten der Par-
teien als die wesentlichen gate keeper. 

Aus der Perspektive des Rational-Choice-Institutionalismus, der bei Akteur_innen 
grundsätzlich ein rationales Verhalten mit nutzenmaximierender und risikomini-
mierender Orientierung annimmt, lassen sich institutionelle Konfigurationen fin-
den und aktiv gestalterisch entwickeln, die in kürzester Zeit zu einer paritätischen 
parlamentarischen Repräsentanz führen können (‚fast track‘). Durch gesetzliche 
Kandidatinnenquoten können die Parteien bei ausreichenden Sanktionen und An-
reizen dazu motiviert werden, paritätische Kandidatenlisten aufzustellen, die 
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dann bei reiner Verhältniswahl mit starren Listen von der Wählerschaft bestätigt 
werden (Norris 2004, 258). Ausgehend davon, dass es ein wesentliches Ziel von 
Politiker_innen und Parteien ist, wieder gewählt zu werden, können diese relativ 
unproblematisch zu einer paritätischen Repräsentanz motiviert werden. Z.B. 
könnten die Listen nicht zur Wahl zugelassen werden, falls sie den verbindlichen 
Frauenanteil von 50% unterschreiten, wie es etwa für das französische Kommunal-
wahlrecht gilt. Beim Verhältniswahlrecht mit starren Listen determiniert dieses 
paritätische Nominierungsverhalten der Parteien anschließend die Parlamentszu-
sammensetzung, wenn auf ein abweichendes Nominierungsverhalten die stärks-
ten Sanktionen folgen. Listen mit abweichendem Nominierungsverhalten werden 
bei den französischen Kommunalwahlen erst gar nicht zur Wahl zugelassen, so 
dass auch die männlichen Amtsinhaber ein ausgeprägtes Eigeninteresse an der 
Implementation von paritätischen Listen haben. Insgesamt lässt sich für franzö-
sische Kommunen das folgende Fazit ziehen: 

„When elections are run with PR and parties must present lists that alternate 
men and women candidates, parity has been nearly achieved – on municipal 
councils at 42.4% in 2020 (and 50% in municipalities with morethan 1000 
inhabitants) up from 21.7% in 2000“ (Achin et al. 2023, 216). 

Mit diesen in den Wahlgesetzen verankerten Kandidat_innenquoten ist also in 
den französischen Kommunalparlamenten eine paritätische Repräsentanz er-
reicht worden, und nicht wenige Länder haben mit ähnlichen Quoten den deut-
schen Bundestag hinsichtlich der Frauenrepräsentanz überholt. Unter diesen in-
stitutionellen Bedingungen ist die Hälfte der politischen Macht also tatsächlich 
möglich, zumindest wenn darunter die politische Parität in den Parlamenten ver-
standen wird. Damit liegt der Nutzen dieses aus dem Rational-Choice-Institutio-
nalismus ableitbaren Erklärungsmodells in der Erklärungskraft, mit nur wenigen 
Variablen die politische Unterrepräsentanz zu erklären, der hier vor allem die Par-
teien in den Fokus nimmt. 

Allein das reine Verhältniswahlrecht mit Listen ohne begleitende Wahlkreiskan-
didaturen erbringt, ohne gesetzliche Kandidatenquoten, im Durchschnitt eine 
deutlich höhere Frauenrepräsentanz. Wenn Parteien, bedingt durch dieses Wahl-
recht, Kandidat_innenpakete zentral aufstellen, dann werden sie deutlich stärker 
auf sozial ausgewogene Angebote achten (‚ticket balancing‘), als wenn dezentral 
lediglich ein oder zwei Kandidaturen in kleinen Wahlbezirken für Direktmandate 
aufgestellt werden (Norris 2004, 189; Hennl/Kaiser 2008, 328) oder Wahlkreis-
kandidaturen zusätzlich mit Vorzugsplätzen auf der Liste ausgestattet werden. 
Zudem lässt sich die Frauenquote auf diese Weise auf alle Kandidaturen anwen-
den und die überwiegend männlichen Amtsinhaber mit Direktmandaten können 
parteiinterne oder gesetzliche Quoten nicht aushebeln.  

Die bei Mehrheitswahlrecht in einem Wahlbezirk gegebenen ‚Duellsituationen‘ 
machen es Frauen schwerer, sich durchzusetzen, weil die Machtzentren der 
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Parteien meist von ‚old-boy-networks‘ bereits auf der Ebene der Ortsvereine bzw. 
Ortsverbände und Kreisverbände kontrolliert werden, in denen die überwiegend 
männlichen Vorsitzenden in der Regel die zentrale Rolle spielen. Daraus erklärt 
sich u. a. der bereits skizzierte niedrige Frauenanteil unter den siegreichen Direkt-
kandidaturen bei der Bundestagswahl 2021. An diesem Befund würde sich ver-
mutlich nicht viel ändern, wenn zwar – wie nach dem derzeit geltenden Wahl-
recht – in den Wahlkreisen keine Direktmandate nach dem System der relativen 
Mehrheitswahl mehr vergeben werden, aber die Reihung der Listenplätze in der 
Reihenfolge des relativen Erststimmenergebnisses der Wahlkeisbewerber_innen 
erfolgt und erst nach Berücksichtigung der siegreichen Wahlkeisbewerber_innen 
die der Partei nach dem Zweitstimmenergebnis möglicherweise noch zustehen-
den restlichen Mandate über die Landeslisten in der dort festgelegten Reihen-
folge vergeben werden. 

Allerdings dürfte das Beispiel der französischen Kommunen nicht auf Deutsch-
land übertragbar sein, weil das Verhältniswahlrecht mit starren Listen nur in den 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen bestand, aber in den 2010er Jahren auf 
Volksinitiative hin zur Verhältniswahl mit Kumulieren und Panaschieren transfor-
miert wurde. Die bundesdeutsche Wählerschaft will nicht weniger Einfluss auf 
die Kandidatenauswahl als bei der personalisierten Verhältniswahl über die Di-
rektmandate, sondern teilweise noch mehr Einfluss haben (Jankowski et al. 2019, 
240). Andernfalls wäre bei der Einführung von starren Listen zu erwarten, dass 
auf Länderebene dagegen erfolgreiche Volksentscheide durchgeführt würden 
und die Regierung auch mit elektoralen Sanktionen zu rechnen hätte. Dement-
sprechend bleibt lediglich das Verhältniswahlrecht mit Kumulieren und Pana-
schieren als Reformoption, allerdings mit dem möglichen Nachteil, dass die Wäh-
lerschaft quotierte Listen ‚durcheinanderwirbeln‘ kann, wenn sie Frauen negativ 
diskriminiert (Probst 2022, 278). Das ist allerdings eine empirische Frage, die wir 
im folgenden Abschnitt behandeln werden. 

2. Der Forschungsstand zu Kumulieren und Panaschieren in deutschen Städten 

Die deutsche Genderforschung ging traditionell davon aus, dass eine patriarchale 
politische Kultur dominiert und die Bürger_innen deshalb Politikerinnen diskri-
minieren bzw. nicht wählen, wenn man ihnen über das Wahlrecht die Möglichkeit 
dazu gibt. Kumulieren und Panaschieren war immer das Musterbeispiel dafür, 
während demgegenüber das Verhältniswahlrecht mit geschlossenen Listen emp-
fohlen wurde. 

Diese Fehleinschätzungen des Verhältniswahlrechts mit Präferenzstimmen durch 
die bundesdeutsche Genderforschung kommen dadurch zustande, dass die ur-
sprüngliche Platzierung von Frauen auf den Parteilisten zu wenig berücksichtigt 
wird und die Angebotseffekte dieses Verhältniswahlrechts ganz ausgeblendet 
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bzw. dem Wahlrecht nicht zugeordnet werden. Zu Beginn wurde die Platzierung 
auf der Parteiliste zumeist gar nicht erfasst (z.B. Holuscha 1999, 307). 

Die Plätze wurden später dann zwar mit aufgenommen, allerdings kam man immer 
noch zu dem Ergebnis, dass Frauen von den Wähler_innen nach unten gewählt 
würden (Magin 2011, 49) und dadurch insgesamt angeblich die Frauenrepräsen-
tanz durch dieses Wahlrecht gesenkt wurde (ebd., 51). Auch eine aktuelle Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass unter Kumulieren und Panaschieren die Wähler-
schaft Frauen systematisch stark nach unten wählt (Bieber/Wingerter 2020, 18). 

Dass sich in all den Jahren weiter eine starke patriarchale politische Kultur in 
Deutschland seitens der Wählerschaft gehalten und sogar gefestigt hat, ist ange-
sichts der empirischen Befunde der internationalen Genderforschung eher un-
wahrscheinlich. Die politische Kultur Deutschlands im Hinblick auf Einstellungen 
zu Politikerinnen gilt seit den 2000er Jahren als besonders egalitär (Inglehart et 
al. 2002; Davidson-Schmich 2006, 213). Somit ist kaum zu erwarten, dass die 
Wählerschaft in starkem Maße Frauen nach unten wählt – also die positiven An-
gebotseffekte (ticket balancing und bessere Anwendbarkeit der freiwilligen 
Parteiquoten) des Wahlrechts durch eine negative Wählernachfrage vollständig 
eliminiert werden. 

Das lässt den Schluss zu, dass die Ergebnisse der deutschen Genderforschung 
eher auf methodische Probleme bzw. Artefakte zurückzuführen sind. So wurde 
die Platzierung auf den Parteilisten zwar berücksichtigt, aber nicht, dass diese 
Platzierungen sehr unterschiedliche Aufmerksamkeiten bei den Wähler_innen er-
zeugen. So ist beispielsweise gerade der letzte Platz eine verhältnismäßig gute 
Platzierung und führt häufiger dazu, dass viele Wähler_innen diese Kandidatur 
wählen, die dann nicht selten vom letzten Platz in den Rat einzieht. Ganz ähnli-
ches gilt für die ersten drei Plätze. Die Sichtbarkeit der Plätze führt dazu, dass sie 
von vielen Wähler_innen deutlich stärker wahrgenommen und dann gewählt wer-
den, als wenn man von Platz neun oder zehn aus startet. 

Auch dieses Phänomen erklärt sich am besten aus der Rational-Choice-Perspek-
tive. Die Wähler_innen versuchen die Informationskosten zu senken, auch weil 
sie viele der Kandidat_innen gar nicht kennen. Dann ist es durchaus rational, sich 
zuerst auf die ersten Plätze zu konzentrieren und sich zur Korrektur dann noch 
die letzten Plätze anzuschauen, während man die Informationskosten für alle an-
deren Kandidat_innen spart (vgl. etwa Jankowski 2017). 

Werden diese Effekte berücksichtigt und in Regressionsanalysen konstant gehal-
ten, haben alle Studien aus der Rational-Choice-Perspektive für Deutschland im 
Durchschnitt kein negatives diskriminierendes Wahlverhalten gegen weibliche 
Kandidaten festgestellt (Mechtel 2013; Friedhoff et al. 2016; Baskaran/Hessami 
2022), sondern Frauen haben oft bessere Chancen. 
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Selbst wenn in Mittelstädten möglichweise doch eine Diskriminierung vorliegt, 
ist der Effekt sehr schwach (Friedhoff et al. 2016). Das Verhältniswahlrecht führt 
zudem zu einem positiven Angebotseffekt auch in dieser Gemeindegrößenklasse. 
So erweist sich in direktem Vergleich der NRW-Städte mit personalisierter Ver-
hältniswahl mit den mittleren und großen Kommunen anderer Bundesländer mit 
Verhältniswahlrecht, dass im starken und hoch signifikanten Maße, auch bei 
Drittvariablenkontrolle, in NRW die Frauenrepräsentanz im Stadtrat niedriger 
ausfällt (Holtkamp et al. 2013; vgl. ganz ähnlich Fortin-Rittberger et al. 2017, 
62f.). Allerdings wurden Kleinstädte bisher kaum gesondert untersucht, in denen 
durch die politische Kultur in Deutschland zumindest in ländlichen Gebieten eher 
eine geringere Frauenrepräsentanz erwartet wird: 

„In the countryside, traditional gender roles – which ascribe the public sphere 
to men and the private sphere to women – would discriminate against politi-
cally active women to a greater degree“ (Bieber/ Wingerter 2020, 537; vgl. 
ähnlich Deiss-Helbig 2017, 394). 

Zudem sind gerade die Wählergemeinschaften im ländlichen Raum häufig sehr 
stark, die in der Regel keine Frauenquoten haben, weshalb auch weniger Kandi-
datinnen aufgestellt werden als von den eher linken Quotenparteien (vgl. Holt-
kamp/Schnittke 2010; Deiss-Helbig 2017: 408; Holuscha 1999, 307). Bei eher 
konservativer Wählerschaft in ländlichen Kommunen dürften die Quotenparteien 
jedoch deutlich schlechter abschneiden, womit die Frauenrepräsentanz in Klein-
städten weiter sinken könnte (Deiss-Helbig 2017, 408; für die Schweiz Derungs 
et al. 2022, 90).  

Im folgenden Kapitel soll daher das Verhältniswahlrecht mit offenen Listen die-
sem „Härtetest“ in Kleinstädten unterzogen werden. 

3. Kumulieren und Panaschieren: Frauenrepräsentanz in Kleinstadtparla-
menten  

In Kleinstädten zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner_innen leben Ende 2021 
mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung (27%) (Statista 2023b). Kleinstädte 
haben also in Punkto Wählerschaft und Kandidaturen ein großes Gewicht für alle 
politischen Ebenen. 

Als Grundlage unserer Untersuchung (Holtkamp et al. 2023a) der deskriptiven 
Repräsentation und des relativen Wahlerfolgs der Ratskandidierenden wurden 
im Zeitraum vom 01.03.2022 – 15.06.2022 die offiziellen Ergebnisse der jeweils 
jüngsten Ratswahl in 80 nach dem Zufallsprinzip selektierten niedersächsischen 
und sachsen-anhaltischen Kommunen zusammengetragen. Für die Frage, inwie-
fern weibliche Kandidaturen von den Wähler_innen tendenziell eher nach unten 
gewählt werden, wurden zunächst die ursprünglichen Listenplätze aller Kandidie-
renden sowie die von diesen erhaltenen absoluten Stimmen erhoben. 
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Diese Daten wurden zunächst über eine Internetrecherche unter Nutzung frei zu-
gänglicher Quellen (insb. Ratsinformationssysteme und kommunale Homepages) 
gesammelt. Fehlende bzw. nicht frei verfügbare Angaben wurden bei den zustän-
digen Organisationseinheiten der Verwaltungen der Fallkommunen abgefragt. 
Letztendlich konnte für alle 40 Kleinstädte in Niedersachsen (NDS) sowie für 39 

von 40 Kommunen in Sachsen-Anhalt (ST) ein Datensatz generiert werden. Ins-
gesamt sind darin 1.155 weibliche (NNDS = 559; NST = 596) und 3.571 männliche 
(NNDS = 1.678; NST = 1.893) Ratskandidaturen enthalten.  

Der relative Wahlerfolg von Kandidierenden, als zentrale zu erklärende Variable 
in der quantitativen Auswertung, wurde – gemäß der Definition nach Herbolshei-
mer und Wüst (2012) – berechnet. Dementsprechend wurden die absoluten 
Stimmenzahlen der einzelnen Kandidierenden mit den Ergebnissen der zwei obe-
ren und der zwei unteren Listennachbar_innen vergleichend in Beziehung ge-
setzt. An der errechneten Kennzahl ließ sich ablesen, ob die jeweiligen Kandidie-
renden, im Vergleich zu den Listennachbar_innen, eher bessere oder eher 
schlechtere Wahlerfolge erzielt haben. Die genutzte Rechenformel lautete: 

Stimmen Kandidierende/r x 4
Stimmen Nachbar/in 1 + Stimmen Nachbar/in 2 + Stimmen Nachbar/in 3 + Stimmen Nachbar/in 4

 

Als erstes wollen wir auf Niedersachsen und den westdeutschen Vergleich einge-
hen, weil die Untersuchung Ostdeutschlands schwieriger ist, da hier überall das 
Verhältniswahlrecht mit offen Listen die Szenerie dominiert und somit ein Wahl-
rechtsvergleich für Ostdeutschland nicht möglich ist. Anders hingegen sieht es in 
Westdeutschland aus, wo wir neben Niedersachsen zusätzlich 40 zufällig selek-
tierte Kleinstädte in Nordrhein-Westfalen (NRW) unter personalisiertem Verhält-
niswahlrecht untersucht haben. 

In Niedersachsen zeigt sich, dass die Wählerschaft Frauen im signifikanten Maße 
eher nach unten wählen, wobei die Effektstärke aber eher gering ausfällt. 

Dieser negative Nachfrageeffekt in den Kleinstädten von Niedersachsen führt 
aber insgesamt im Vergleich zu NRW nicht zu einem geringeren Frauenanteil 
(NDS 25,2 %; NRW 24,7%), was sich auch mit einem anderen Rekrutierungs-
muster für Direkt- und Listenmandate der Parteien in NRW erklären ließe. Das 
bedeutet, dass der negative Nachfrageeffekt durch positive Angebotseffekte in 
Niedersachsen überkompensiert wird, wie wir es schon für größere Kommunen 
nachgewiesen haben (Friedhoff et al. 2016; Holtkamp et al. 2013). Damit hat sich 
gezeigt, dass Kumulieren und Panaschieren auch den „Härtetest“ in Kleinstädten 
bestanden hat und somit (hier im kleinen Maße) die Frauenrepräsentanz eher 
forciert. 

In Sachsen-Anhalt können die Effekte des Wahlrechts mangels Varianz nicht ein-
geschätzt werden. Allerdings ist ein Vergleich mit Niedersachsen möglich. Das ist 
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auch deshalb wichtig, weil in unserem Genderranking deutscher Großstädte die 
Frauenrepräsentanz unter Ratsmitgliedern in Ostdeutschland konstant unter dem 
westdeutschen Durchschnitt liegt (Holtkamp et al. 2023), was sich auch für die 
Kleinstädte in Sachsen-Anhalt bestätigt. Sie erreichen einen Frauenanteil in den 
Kleinstadtparlamenten von 20,5% und liegen damit deutlich hinter Niedersach-
sen (25,2%). In fünf der vierzig betrachten Kommunen in Sachsen-Anhalt lag der 
Frauenanteil im Gemeinderat sogar nur bei 10% oder darunter. 

Die Ursachen hierfür wurden seit den 2000er Jahren bisher kaum systematisch 
untersucht. Wir konnten zumindest zwei mögliche Ursachen für die Ost-West-
Unterschiede untersuchen. Erstens war zu fragen, ob die niedrigeren Frauenan-
teile auf eine stärkere negative Nachfrage der Ostdeutschen bei Kandidatinnen 
zurückzuführen sind. Im Ergebnis zeigt sich, dass in Sachsen-Anhalt im ähnlich 
signifikanten Maße wie in Niedersachsen Frauen leicht nach unten gewählt wer-
den. Eine Besonderheit der politischen Kultur im Ost-West-Vergleich konnte bei 
diesem Indikator also nicht verzeichnet werden. 

Zweitens war zu untersuchen, ob ein anderes Parteiensystem in Ostdeutschland 
erklärt, warum der Frauenanteil deutlich kleiner ist.  

Abbildung: Durchschnittlicher Anteil aller Ratssitze (nach Wahlgruppen und Bundesland) 

 

Quelle: Eigene Erhebung; WVG = Wählervereinigung; EB = Einzelbewerbung. 

In Sachsen-Anhalt zeigt sich, dass die Quotenparteien sehr schlechte Wahlergeb-
nisse erzielen und trotz der stärkeren Linken in Ostdeutschland nur knapp über 
20% weibliche Ratsmitglieder stellen (in NDS knapp über 40%). Auffällig ist ins-
besondere der hohe Anteil der Wählergemeinschaften (WG) in Sachsen-Anhalt. 
Dieser Effekt auf die Frauenrepräsentanz ist besonders groß, weil die Wählerge-
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meinschaften in Sachsen-Anhalt mit 7,5% zugleich den mit Abstand niedrigsten 
Frauenanteil stellen (NDS Frauenanteil WG 19,5%; NRW 20,8%). Nur die AfD 
hat mit 7,1% einen noch geringeren Frauenanteil unter den Ratsmitgliedern in 
Sachsen-Anhalt bei deutlich höheren Stimmenanteilen für diese Partei im Ver-
gleich zu Westdeutschland. Schließlich zeigt sich in der Regressionsanalyse in 
Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ein stark positiver Zusammenhang zwischen 
den Ratsanteilen der Quotenparteien und der Höhe der Frauenrepräsentanz im 
Stadtrat. Somit können die Unterschiede im Gender-Gap zwischen Ost und West 
weniger auf eine andere politische Kultur im Hinblick auf die Akzeptanz von Kan-
didatinnen, sondern eher auf die Schwäche der Quotenparteien bei den Kommu-
nalwahlen in Ostdeutschland zurückgeführt werden. 

4. Fazit 

Mit einer Wahlrechtsreform sollte der Bundestag einerseits die Abgeordneten-
zahl begrenzen und andererseits die Frauenrepräsentanz steigern. Im Ergebnis 
stärkt die Wahlrechtsreform von 2023 die Verhältniswahl (Zweitstimme) und 
schwächt die Bedeutung der Wahlkreiskandidaturen (Erststimme), die nun nur 
noch anteilig nach dem Zweitstimmenergebnis („Wahlkreisbestenliste“) in den 
Bundestag einziehen. Bei gleichbleibender Nominierungspraxis der Parteien für 
die Wahlkreiskandidat_innen ist anzunehmen, dass diese von den Parteien noch 
stärker als zuvor zusätzlich über Vorzugsplätze auf der Liste abgesichert werden, 
womit die „alte“ Bedeutung der Direktkandidaturen wieder hergestellt wäre. Zu 
vermuten ist, dass die Frauenrepräsentanz dann eher sinkt. 

Das Grundgesetz schreibt kein Wahlsystem verpflichtend vor, so dass bereits in 
den Stadtstaaten Bremen und Hamburg auf Volksinitiative hin das Verhältnis-
wahlrecht mit offenen Listen in den 2010er Jahren eingeführt wurde. Damit 
wurde das nur dort geltende Verhältniswahlrecht mit starren Listen abgeschafft, 
das zwar immer wieder von der Genderforschung empfohlen wurde, sich aber 
bei der Wählerschaft offensichtlich keiner großen Beliebtheit erfreut. So wurde 
auf der Ebene der Bundesländer ein neuer Pfad beschritten, der auch als Vorlage 
für weitere Volksinitiativen in anderen Bundesländern dienen kann, wobei dieser 
Pfad allerdings auf Bundesebene nicht durch den direktdemokratischen Mecha-
nismus beschritten werden kann. Zumindest ist aber auch auf dieser Ebene die 
Einführung dieses Wahlrechts im Einklang mit dem Grundgesetz möglich. 

Der Forschungsstand hat gezeigt, dass mit diesem Wahlrechtsmodell eine höhere 
Frauenrepräsentanz erreicht werden kann. Hamburg hat mit Abstand den höchs-
ten Frauenanteil unter den Landesparlamenten (Statista 2023a) und in vielen Un-
tersuchungen auf kommunaler Ebene konnte nachgewiesen werden: Wenn der 
Effekt der Platzierung durch Nominierung konstant gehalten wird, werden 
Frauen durchschnittlich nicht stärker nach unten gewählt als Männer. Deshalb 
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bietet sich dieses Modell an, um insbesondere die für die Frauenrepräsentanz 
negativen Direktmandate in Einerwahlkreisen der personalisierten Verhältnis-
wahl abzuschaffen, die nach wie vor für die meisten Landtage und das kommu-
nale Wahlrecht in NRW gilt. Damit könnten auch die positiven Angebotseffekte 
dieses Wahlrechts (bessere Anwendbarkeit der Quote auf alle Mandate und 
„ticket balancing“) genutzt werden, während kein größerer negativer Nachfrage-
effekt der Wählerschaft zu erwarten wäre (vgl. zu den empirisch positiven Wir-
kungen von Paritätsgesetzen in Kombination mit dem Verhältniswahlrecht mit 
offenen Listen in Polen (Jankowski/Marcinkiwicz 2019).  

Allerdings bezogen diese Untersuchungen kaum die kleineren Kommunen mit ein 
bzw. untersuchten nicht gesondert den Effekt des Wahlrechts für deutsche Klein-
städte zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner_innen. Da hier davon auszugehen 
war, dass sich mit deutlich sinkender Gemeindegröße das Wahl- und Nominie-
rungsverhalten für eine paritätische Repräsentation verschlechtern könnte („Här-
tetest“ des Wahlrechts), wurden jeweils 40 Kleinstädte in Sachsen-Anhalt, Nie-
dersachsen und NRW genauer untersucht. Deutlich wurde im westdeutschen Ver-
gleich der Kleinstädte, dass die Wählerschaft beim Kumulieren und Panaschieren 
in Niedersachsen Frauen im signifikanten Maße nach unten wählt, aber insge-
samt der Frauenanteil im Kommunalparlament etwas größer ist als beim perso-
nalisierten Verhältniswahlrecht in NRW, was auf positive Angebotseffekte dieses 
Wahlrechts hindeutet. Mit den im Forschungstand skizzierten zahlreichen Kom-
munalstudien, die den Effekt der Platzierung konstant halten, ist festzuhalten, 
dass Kumulieren und Panaschieren im Vergleich zur personalisierten Verhältnis-
wahl die deskriptive Repräsentanz von Frauen in deutschen Parlamenten nicht 
verringert, sondern steigert. 

Der Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland bei konstantem Wahlrecht 
verdeutlicht aber die Probleme von freiwilligen Parteiquoten. Dort wo die Quo-
tenparteien sehr schlechte Wahlergebnisse erzielen, wie in Sachsen-Anhalt, führt 
Kumulieren und Panaschieren zu einer deutlich niedrigeren Frauenrepräsentanz 
als in Niedersachsen mit starken Quotenparteien. Das verdeutlicht, dass gesetzli-
che Frauenquoten kombiniert mit dem Verhältniswahlrecht die Frauenrepräsen-
tanz am ehesten steigern könnte, wie es sich mit Blick auf die französischen Kom-
munalparlamente gezeigt hat. Mit Kumulieren und Panaschieren hätte man als 
ersten Schritt eine rechtssichere Möglichkeit, die Frauenrepräsentanz mit regio-
nalen Einschränkungen zu steigern und könnte den Weg für eine Paritätslösung 
ebnen. Dass letztlich nur ein Paritätsgesetz für ein ausgewogenes politisches Ge-
schlechterverhältnis sorgt, zeigt sich in ostdeutschen Kommunen, wo der Hand-
lungsdruck besonders groß ist, zumal die wachsende Popularität der AfD in Um-
fragen zukünftig eine weiter sinkende Frauenrepräsentanz erwarten lässt. 
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